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Gültigkeit der Verfügung von Todes-Rechtsstreitigkeiten die Vorgänge be-
wegen ). stimmen, mit denen die nach den Vor-

schristen des Bürgerlichen Gesetz-
Artikel 152. buchs an die Klagerhebung und an

die Rechtshängigkeit geknüpfen Wirk-
Unberührt bleiben die landesge= ungen eintreten ). Soweit solche

setzlichen Vorschriften, welche für die Vorschriften fehlen, finden die Vor-
nicht nach den Vorschriften der Civil, schriften der Civilprozeßordnung ent-

prozeßordnung zu erledigenden sprechende Anwendung.

Vierter Abschnitt.

Uebergangsvorschriften).

Artikel 153. steht von dem Inkrafttreten des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs an, wenn er zu

Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieser Zeit das achtzehnte Lebensjahr
des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht vollendet hat, einem Volljährigen,
das einundzwanzigste Lebensjahr anderenfalls einem Minderjährigen
vollendet hat, aber für volljährig er= gleich ).
klärt ist oder sonst die rechtliche Stell-
ung eines Volljährigen erlungt hat, Artikel 155.
steht von dieser Zeit an einem Voll-

jährigen gleich ). Wer zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen

Artikel 154. Geisteskrankheit entmündigt ist, steht
von dieser Zeit an einem nach den

Wer nach den französischen oder Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
den badischen Gesetzen emanzipirt setzbuchs wegen GeisteskrankheitEnt-
oder aus der Gewalt entlassen ist, mündigten gleich).

solgenden Anm. I. erwähnten Vorschristen — möglicherweise nicht bloß Ord-
nungsvorschriften; dagegen gilt von den landesrechtlichen Normen über die ört-
liche Zuständigkeit das in der folgenden Anm. 1 (S. 439) Gesagte.

1) Die landesrechllichen Vorschriften über Identitätszeugen, Rafuren, Ur-
kundensiegel und dgl. werden dadurch — gegenüber dem Testamentsrecht des
BGB. — zu Ordnungsvorschriften, ihre Außerachtlassung kann aber zu landes-

rechtlicher Disziplinirung möglicherweise führen.
2) Vgl. z. B. preußisches G. vom 18. April 1880 beitreffend das Verfahren

in Auseinanderseyungssachen §§ 37 —39.
3) Soweit in diesen Uebergangsvorschriften (Art. 153—217) Landesrecht als

maßgebend bezeichnet ist, ist dieses auch abänderlich, auch nach dem Inkrafttreten
des BGB., s. unten Art. 218 des Einf.G.

4) S. Anm. zu § 3 des BGB.
5) UeV.zu § 6 Nr. 1, § 104 Nr. 3, § 105.
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Artikel 156.

Wer zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen
Verschwendung entmündigt ist, steht
von dieser Zeit an einem nach den

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs wegen Verschwendung Ent-
mündigten gleich ).

Dasselbe gilt von demjenigen, für
welchen nach den französischen oder
den badischen Gesetzen wegen Ver-
schwendung die Bestellung eines Bei-
standes angeordnet ist.

Artikel 157.

Die Vorschriften der französischen
und der badischen Gesetze über den
erwählten Wohnsitz bleiben für
Rechtsverhältnisse, die sich nach diesen
Gesetzen bestimmen, in Kraft, sofern
der Wohnsitz vor dem Inkrafttreten

des Bürgerlichen Gesetzbuchs erwählt
worden ist )

Artikel 158.

Die Wirkungen einer vor dem In-

krafttreten des Bürgerlichen Gesetz-
buchs erfolgten Todeserklärung be-
stimmen sich nach den bisherigen

Artikeln 159, 160 ein Anderes er-

giebt ).

Artikel 159.

Der Ehegatte einer vor dem In-

krafttreten des Bürgerlichen Gesetz-
buchs für todt erklärten Person kann

nach dem Inkrafttreten des Bürger-
lichen Gesetzbuchs eine neue Ehe
eingehen, auch wenn die Wiederver-
heirathung nach den bisherigen Ge-

setzen nicht zulässig sein würde. Die
Vorschriften der §§ 1348 bis 1352

des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden
entsprechende Anwendung.

Artikel 160.

Soweit nach den Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuchs in Folge
einer Todeserklärung die elterliche
Gewalt"!) des Verschollenen, die

Vormundschaft ), die Pflegschaft )
sowie das Amt als Vormund ), Ge- 

genvormund ), Pfleger ), Bei-
stand ) oder Mirglied eines Fami-

lienraths ) endigt, gelten diese Vor-
schriften von dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuchs an auch
für eine vorher erfolgte Todeser-
klärung.

Gesetzen, soweit sich nicht aus den

1) Ue V. zu § 6 Nr. 2,
2) UeV.zu §§ 7—11.

3) UeV. zu §§ 18, 19.

§ 114.

UeV.wegen früherer Todeserklärung s. G. 159—160 mit Anm.
4) UeV.zu § 1679.
5) UeV.zu § 1884.
6) UeV. zu § 1921 Abs. 3.
7) Ue V. zu § 1885.
aj Ue. zu§ 1895.
9) UeV.zu §§ 1905, 1885.

10) UeV.zu §§ 1694, 1895.
11) UeV.zu §§ 1878, 1885.



UeV. Zeitliche Geltungsgrenzen des BGB. Bisherige Verschollenheit. 441

Artikel 161.

Ein zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs an—

hängiges Verfahren, das eine To—
deserklärung, eine Verschollenheits—
erklärung oder die Einweisung des
muthmaßlichen Erben in den Besitz
oder Genuß des Vermögens eines

Verschollenen zum Gegenstande hat.
ist nach den bisherigen Gesetzen zu
erledigen ).

Ist vor dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Ver-
schollenheitserklärung oder die vor-

läusige Einweisung des muthmaß-
lichen Erben in den Besitz oder
Genuß des Vermögens eines Ver-
schollenen erfolgt, so sind die bis-
herigen Gesetze auch für die Todes.
erklärung sowie für die endgültige
Einweisung maßgebend.

Nach den bisherigen Gesetzen be-
stimmen sich auch die Wirkungen der
nach Abs. 1, 2 ergehenden Entscheid-
ungen. Im Falle der Todeser-
klärung finden die Vorschriften der
Artikel 159, 160 Anwendung.

Artikel 162.

Sovweit eine nach den bisherigen
Gesetzen erfolgte oder nach Artikel
161 Abs.

Einweisung des muthmaßlichen Er-
ben in den Besitz oder Genuß des

Vermögens des Verschollenen ohne
Einfluß auf Rechtsverhältnisse ist,

auf die sich die Wirkungen der!
—— — — — — — —

1) UeV.zu §§ 13 ff.,
2) UeV. zu §§ 1960, 1967 ff

2 zulässige endgültige

Todeserklärung nach dem Bürger-
lichen Gesetzbuch erstrecken, ist nach
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs eine Todeserklärung
nach dessen Vorschriften zulässig;
die Wirkungen beschränken sich auf
diese Rechtsverhältnisse .

Artikel 163.

Auf die zur Zeit des Inkraft-
tretens des Bürgerlichen Gesetz-

buchs bestehenden juristischen Per-
sonen finden von dieser Zeit an
die Vorschriften der §§ 25 bis 53,

85 bis 89 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs Anwendung, soweit sich
nicht aus den Artikeln 164 bis

166 ein Anderes ergiebt5.

Artikel 164.

In Kraft bleiben die landesge-
setzlichen Vorschriften über die zur
Zeit des Inkrafttretens des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs bestehenden
Realgemeinden und ähnlichen Ver-
bände, deren Mitglieder als solche
zu Nutzungen an land= und forst-

wirthschaftlichen Grundstücken, an

Mühlen, Brauhäusern und ähn-
lichen Anlagen berechtigt sind. Es

macht keinen Unterschied, ob die

Realgemeinden oder sonstigen Ver-
bände juristische Personen sind oder
nicht und ob die Berechtigung der
Mitglieder an Grundbesitz geknüpft
ist oder nicht.

§ 1960 des BGB.

3) S. oben S. 6 Anm. 3, S. 7 Anm. 1, 2, S. 14 Anm. 2.
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Artikel 165.

In Kraft bleiben die Vorschrif-
ten der bayerischen Gesetze, betref-

fend die privatrechtliche Stellung
der Vereine sowie der Erwerbs-

und Wirthschaftsgesellschaften, vom

29. April 1869 in Ansehung der-

jenigen Vereine und registrirten Ge-
sellschaften, welche auf Grund dieser
Gesetze zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
stehen.

Artikel 166.

In Kraft bleiben die Vorschriften
des sächsischen Gesetzes vom 15. Juni

1868, betreffend die juristischen Per-
sonen, in Ansehung derjenigen Per-
sonenvereine, welche zur Zeit des
Inkrafttretens des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs die Rechtsfähigkeit durch
Eintragung in das Genossenschafts-
register erlangt haben.

Artikel 167.

In Kraft bleiben die landesgesetz-
lichen Vorschriften, welche die zur
Zeit des Inkrafttretens des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bestehenden land-
schastlichen oder ritterschaftlichen
Kreditanstalten ) betreffen.

Artikel 168.

Eine zur eit des Inkrafttretens
—.—

des bürgerlichen Gesetzbuchs besteh—
ende Verfügungsbeschränkung bleibt
wirksam, unbeschadet der Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu
Gunsten derjenigen, welche Rechte
von einem Nichtberechtigten her—

leiten).

Artikel 169.

Die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs über die Verjährung fin-
den auf die vor dem Inkrafttreten

des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent-

standenen, noch nicht verjährten An-
sprüche Anwendung. Der Beginn
sowie die Hemmung und Unterbrech-

ung der Verjährung bestimmen sich
jedoch für die Zeit vor dem Inkrafst-

treten des Bürgerlichen Gesetzbuchs

nach den bisherigen Gesetzen.

Ist die Verjährungsfrist nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuche kürzer als
nach den bisherigen Gesetzen, so
wird die kürzere Frist von dem In-

krafttreten des Bürgerlichen Gesetz-
buchs an berechnet. Läuft jedoch
die in den bisherigen Gesetzen be-
stimmte längere Frist früher als die

im Bürgerlichen Gesetzbuche bestimm-
te kürzere Frist ab, so ist die Ver-
jährung mit dem Ablaufe der län-

geren Frist vollendet ).

Artikel 170.

Für ein Schuldverhältniß, das
vor dem Inkrafttreten des Bürger-

1) Vl. über diese Kreditinstilute s.Stobbe, Deutsches Privatrecht § 104
a. E. (Bd. II, 2. Aufl.S
Literatur

r UeV.zu §§ 137, 185 u. a.
S) UeV.zu §§ 194—225.

S. 286—287) und die in der Anm. ebenda angegebene
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lichen Gesetzbuchs entstanden ist,
bleiben die bisherigen Gesetze maß-
gebend 7).

Artikel 171.

Ein zur Zeit des Inkrasttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
stehendes Mieth-2), Pacht-5) oder
Dienstverhältniß ) bestimmt sich,
wenn nicht die Kündigung nach dem
Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs für den ersten Termin er-

folgt, für den sie nach den bisherigen
Gesetzen zulässig ist, von diesem
Termin an nach den Vorschriften

des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Artikel 172.

Wird eine Sache, die zur Zeit

des Inkrafttretens des Bürgerlichen
Gesetzbuchs vermiethet oder ver-
pachtet war, nach dieser Zeit ver-
äußert oder mit einem Rechte be-

lastet, so hat der Miether oder Päch-
ter dem Erwerber der Sache oder

des Rechtes gegenüber die im Bür-
gerlichen Gesetzbuche bestimmten
Rechted). Weitergehende Rechte des
Miethers oder Pächters, die sich aus

den bisherigen Gesetzen ergeben,
bleiben unberührt, unbeschadet der
Vorschrift des Artikel 171.

Artikel 173.

Auf eine zur Zeit des Inkraft-
tretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs

bestehende Gemeinschaft nach Bruch-
theilen finden von dieser Zeit an
die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs Anwendung ).

Artikel 174.

Von dem InkrafttretendesBürger-
lichen Gesetzbuchs an gelten für die
vorher ausgestellten Schuldver-

schreibungen auf den Inhaber ) die
Vorschriften der §§ 798 bis 800,
802, 804 und des § 806 Satz 1

des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Bei
den auf Sicht zahlbaren unverzins-
lichen Schuldverschreibungen sowie

bei Zins-, Renten= und Gewinnau-
theilscheinen bleiben jedoch für die
Kraftloserklärung und die Zahlungs-
sperre die bisherigen Gesetze maß-
gebend.

Die Verjährung der Ansprüche
aus den vor dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuchs ausge-
stellten Schuldverschreibungen auf
den Inhaber bestimmt sich, unbe-
schadet der Vorschriften des § 802

des Bürgerlichen Gesetzbuchs, nach
den bisherigen Gesetzen ).

1) UeV.zum zweiten Buch §§ 241 ff. Vgl. S. 45 Anm. 1, 2.
2) UeV. zu §§ 535 ff.
8) UeV.zu §§ 581 ff.
4) UeV.zu §§ 611 ff.
5) „Kauf bricht nicht Miethe“,

§ 571.
6) UeV. zu §§ 741 ff.

Begriff s. § 793.
UeV. zu §§ 801 ff.

rückwirkendes Prinzip, s. oben BGB.



Artikel 175.

Für Zins., Renten= und Gewinn.
antheilscheine, die nach dem Inkraft-
treten des Bürgerlichen Gesetzbuchs
für ein vor dieser Zeit ausgestelltes

Inhaberpapier ausgegeben werden,
sind die Gesetze maßgebend, welche
für die vor dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgege-
benen Scheine gleicher Art gelten 1.

Artikel 176.

Die Außerkurssetzung von

Schuldverschreibungen auf den In-
haber findet nach dem Inkrafttreten
des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht

Eine vorher erfolgtemehr statt.
Außerkurssetzung verliert mit dem

Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ihre Wirkung ).

Artikel 177.

Von dem Inkrafttreten des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs an gelten für
vorher ausgegebene Urkunden der
im § 808 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs bezeichneten Art, sofern der
Schuldner nur gegen Aushändigung
der Urkunde zur Leistung verpflichtet
ist, die Vorschriften des § 808 Abs. 2

Satz 2, 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und des Artikel 102 Abs. 2

dieses Gesetzes ).

1) Vgl. §§

1888) 8
3) Vgl. S. 136 Anm. 4,

804 ff. mit Anm.

Artikel 178.

Ein zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs an—

hängiges Verfahren, das die Kraft.
loserklärung einer Schuldverschreib-
ung auf den Inhaber oder einer Ur-
kunde der im § 808 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs bezeichneten Art
oder die Zahlungssperre für ein

solches Papier zum Gegenstandehat,
ist nach den bisherigen Gesetzen zu

erledigen. Nach diesen Gesetzen be-
stimmen sich auch die Wirkungen des
Verfahrens und der Entscheidung ).

Artikel 179.

Hat ein Anspruch aus einem

Schuldverhältnisse nach den bis-

herigen Gesetzen durch Eintragung
in ein öffentliches Buch Wirksam-
keit gegen Dritte erlangt, so be-

hält er diese Wirksamkeit auch nach
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ).

Artikel 180.

Auf ein zur Zeit des Inkraft-
tretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs

bestehendes Besitzverhältniß finden
von dieser Zeit an, unbeschadet des
Artikel 191, die Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwend-
ung).

806. Vgl. Motive zum ElL. Bd. II S. 713 ff. und zum Einf.G.

4 Buchforderungen gegen einen Staat s. §§ 1393, 1667, 1815—1817,
1820, 1853, 2117 ff.

5) BGB. §§ 54 80
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des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit
Wald bestanden ist, bleiben die lan-

Auf das zur Zeit des Inkraft= desgesetzlichen Vorschriften, welche
tretens des Bürgerlichen GesetzbuchsdieRechtedes Eigenthümers eines
bestehende Eigenthum finden von Nachbargrundstücks in Ansehung der

dieser Zeit an die Vorschriften des auf der Grenze oder auf dem Wald-
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwend- grundstücke stehenden Bäume und
ung ). Sträucher abweichend von den Vor-

Steht zur Zeit des Inkrafttretens schriften des § 910 und des 923 2 Abs. 2, Bürgerlichen Ge-

des Bürgerlichen Gesetzbuchs das setzbuchs bestimmen, bis zur näch.
EigenthumaneinerSache Mehreren sten Verjüngung des Waldes in
nicht nach Bruchtheilen zu oder ist Kraft ).
zu dieser Zeit ein Sondereigenthum ·

an stehenden Erzeugnissen eines
Grundstücks, insbesondere an Bäu—

men, begründet, so bleiben diese

Rechte bestehen ).

Uebergangsvorschriften. Bestehendes Eigenthum.

Artikel 181.

Artikel 184.

Rechte, mit denen eine Sache
oder ein Recht zur Zeit des In-
krasttretens des Bürgerlichen Ge-

Artikel 182.

Das zur Zeit des Inkrafttretens

setzbuchs belastet ist?), bleiben mit
dem sich aus den bisherigen Ge-

des Bürgerlichen Gesetzbuchs besie- setzen ergebenden Inhalt und Range

heude Stockwerkseigenthum ) bleibt  bis
bestehen. Das Rechtsverhältniß der Artikel 192 bis 195 ein Anderes
Betheiligten unter einander bestimmt ergibt.

bestehen, soweit sich nicht aus den

Von dem Inkrafttreten
des Bürgerlichen Gesetzbuchs an

sich nach den bisherigen Gesetzen. gelten jedoch für ein Erbbaurecht

bie Vorschriften des § 1017, für
 eine Grunddienstbarkeit die Vor-

Artikel 183. schristen der §§ 1020 bis 1028

Zu Gunsten eines Grundstücks,desBürgerlichenGesetzbuchs.
das zur Zeit des Inkrafttretens

1) BGB. §§ 903—1011.
2) S. S. 157 Anm. 2 (Arten des Eigenthums), auch S. 175 Anm. 3.
3) Ueber Stockwerkeigenthum und Herbergenrecht s. auch oben G. 130 mit

Anm. und BGB. § 93 mit Anm. und § 1014 mit Anm. 3.

4) Dieser Art. ist auf Vorschlag der RTK. eingeschoben worden, während
und weil gleichzeitig der Abs. 1 des früheren Art. 121 gestrichen wurde, welcher
der Landesgesetzgebung dauernd und allgemein die Regelung der Rechtsverhält-
nisse der Waldgrenz-Bäume und -Sträucher abweichend von §§ 910, 923, 907
Abs. 2 und 3 des BGB. vorbehalten wollte. BRTK. s. Drucks. Nr. 440a
(Sachenrecht) S. 6.

5) BGB.§§  873-902,1012—1017, 1018—1093, 1094—1104, 1105—1112,
1113—1203, 1204—1296.



Artikel 185.

Ist zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs die
Ersitzung des Eigenthums ) oder
Nießbrauchs ) an einer beweglichen

Sache noch nicht vollendet, so sin—
den auf die Ersitzung die Vor-
schriften des Artikel 169 entspre-

chende Anwendung.

Artikel 186.

Das Verfahren, in welchem die

Anlegung der Grundbücher erfolgt,
sowie der Zeitpunkt, in welchem
das Grundbuch für einen Bezirk

jedoch zu erfolgen, wen sie von

dem Berechtigten oder von dem

Eigenthümer des belasteten Grund-
stücks verlangt wird; die Kosten
sind von demjenigen zu tragen und

vorzuschießen, welcher die Eintrag-
ung verlangt.

Durch Landesgesetz kann bestimmt
werden, daß die bestehenden Grund-

bienstborteiten oder einzelne Arten
zur Erhaltung der Wirksamkeit ge-
genüber dem öffentlichen Glauben
des Grundbuchs bei der Anlegung
des Grundbuchs oder später in das

Grundbuch eingetragen werden
müssen. Die Bestimmung kann auf
einzelne Grundbuchbezirke beschränkt

als angelegt anzusehen ist, werden werden ).

für jeden Bundesstaat durch lan-
desherrliche Verordnung bestimmt).

Ist das Grundbuch für einen
Bezirk als angelegt anzusehen, so
ist die Anlegung auch für solche
zu dem Bezirke gehörende Grund-
stücke, die noch kein Blatt im Grund-

Artikel 188.

Durch landesherrliche Verord-
nung kann bestimmt werden, daß

gesetzliche Pfandrechte, die zu der

buche haben, als erfolgt anzusehen,
soweit nicht bestimmte Grundstücke

genüber dem öffentlichen Glaubendurch besondere Anordnung ausge-
nommen sind.

Artikel 187.

Eine Grunddienstbarkeit, die zu

der Zeit besteht, zu welcher das
Grundbuch als angelegt anzusehen
ist, bedarf zur Erhaltung der Wirk-
samkeit gegenüber dem öffentlichen
Glauben des Grundbuchs nicht der

Eintragung. Die Eintragung hat

1) BGB. §§
2) BGB. § 1033.

Grundbuchordnung zu BGB. §§ 873 ff,
BGB.  §§ 1018ff.mit Anm. 2—4, S. 176.

Zeit bestehen, zu welcher das Grund-
buch als angelegt anzusehen ist,
zur Erhaltung der Wirksamkeit ge-

des Grundbuchs während einer zehn
Jahre nicht übersteigenden, von dem
Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs an zu berechnenden Frist

nicht der Eintragung bedürfen ).
Durch landesherrliche Verord-

nung kann bestimmt werden, daß

Miethrechte und Pachtrechte, welche
zu der im Abs. 1 bezeichneten Zeit
als Rechte an einem Grundstücke

bestehen, zur Erhaltung der Wirk-

§§  937—945, s. Anm. 1 S. 164.

vgl. E. 1.
Hiezu s. die UeV.in G. 191.

5) BGB. §§873 Anm. 1—3. 151,8 1113 Anm. 2 S. 190, E. 91 S. 42 Anm.2.
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samkeit gegenüber dem öffentlichen
Glauben desGrundbuchs nicht der

Eintragung bedürfen.

Artikel 189.

Der Erwerb und Verlust des

Eigenthums sowie die Begründung,
Uebertragung, Belastung und Auf-
hebung eines anderen Rechtes an

einem Grundstück oder eines Rechtes

an einem solchen Rechte erfolgen

auch nach dem Inkrafttreten des
Bürgerlichen Gesetzbuchs nach den
bisherigen Gesetzen, bis das Grund-
buch als angelegt anzusehen ist.
Das Gleiche gilt von der Aenderung
des Inhalts und des Ranges der
Rechte. Ein nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs unzu-
lässiges Recht kann nach dem In-
krafttreten des Bürgerlichen Gesetz-
buchs nicht mehr begründet werden.

Ist zu der Zeit, zu welcher das
Grundbuch als angelegt anzusehen
ist, der Besitzer als der Berechtigte
im Grundbuch eingetragen, so finden
auf eine zu dieser Zeit noch nicht
vollendete, nach § 900 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs zulässige Ersitzung
die Vorschriften des Artikel 169

entsprechende Anwendung.

Die Aufhebung eines Rechies,
mit dem ein Grundstück oder ein

Recht an einem Grundstücke zu der

Zeit belastet ist, zu welcher das
Grundbuch als angelegt anzusehen
ist, erfolgt auch nach dieser Zeit nach
den bisherigen Gesetzen, bis das bedürfen.

447
Rechtin das Grundbuch eingetragen
wird.

Artikel 190.

Das nach § 928 Abs. 2 des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs dem Fiskus
zustehende Aneignungsrecht erstreckt
sich auf alle Grundstücke, die zu der
Zeit herrenlos sind, zu welcher das
Grundbuch als angelegt anzusehen
ist. Die Vorschrift des Artikel 129 )

findet entsprechende Anwendung.

Artikel 191.

Die bisherigen Gesetze über den

Schutz im Besitz einer Grunddienst-
barkeit ) oder einer beschränkten

persönlichen Dienstbarkeit) finden
auch nach dem Inkrafttreten des
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwend-
ung, bis das Grundbuch für das be-
lastete Grundstück als angelegt an-

zusehen ist.
Von der Zeit an, zu welcher das

Grundbuch als angelegt anzusehen
ist, finden zum Schutze der Aus-
übung einer Grunddienstbarkeit, mit
welcher das Halten einer dauernden
Anlage verbunden ist, die für den

Besitzschutz geltenden Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent-

sprechende Anwendung, solange
Dienstbarkeiten dieser Art nach Ar-
tikel 128 oder Artikel 187 zur Er-

haltung der Wirksamkeit gegenüber
dem öffentlichen Glauben des

Grundbuchs nicht der Eintragung
Das Gleiche gilt für

1) Aneigungsrecht  anderer Personen.2) s. oben §§  1012ff
3) s. oben §§ 1090 ff.
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Grunddienstbarkeiten anderer Art

mit der Maßgabe, daß der Besitz-
schutz nur gewährt wird, wenn die

Dienstbarkeit in jedem der drei letz-
ten Jahre vor der Störung min-

destens einmal ausgeübt worden ist.

Artikel 192.

Ein zu der Zeit, zu welcher das

Grundbuch als angelegt anzusehen
ist, an einem Grundstücke bestehendes

Pfandrecht gilt von dieser Zeit an

als eine Hypothek, für welche die
Ertheilung des Hypothekenbriefs
ausgeschlossen ist. Ist der Betrag
der Forderung, für die das Pfand-
recht besteht, nicht bestimmt, so gilt
das Pfandrecht als Sicherungs-

hypothek ).
Ist das Pfandrecht dahin be-

schränkt, daß der Gläubiger Befrie-
digung aus dem Grundstück nur im

Wege der Zwangsverwaltung suchen
kann, so bleibt diese Beschränkung
bestehen ).

Artikel 193.

Durch Landesgesetz kann bestimmt
werden, daß ein Pfandrecht, welches
nach Artikel 192 nicht als Sicher-

ungshypothek gilt, als Sicherungs-
hypothek oder als eine Hypothek gel-
ten soll, für welche die Ertheilung
des Hypothekenbriefs nicht ausge-
schlossen ist, und daß eine über das
Pfandrecht ertheilte Urkunde als
Hypothekenbrief gelten soll.
———. —.—— —————

Artikel 194.

Durch Landesgesetz kann bestimmt
werden, daß ein Gläubiger, dessen
Pfandrecht zu der im Artikel 192

bezeichneten Zeit besteht, die Lösch-
ung eines im Range vorgehenden

oder gleichstehenden Pfandrechts,
salls dieses sich mit dem Eigenthum
in einer Person vereinigt, in gleicher
Weise zu verlangen berechtigl ist,
wie wenn zur Sicherung des Rech-

tes auf Löschung eine Vormerkung
im Grundbuch eingetragen wäre.

Artikel 195.

Eine zu der Zeit, zu welcher das

Grundbuch als angelegt anzusehen
ist, bestehende Grundschuld gilt von

dieser Zeit an als Grundschuld im

Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs
und eine über die Grundschuld er-

theilte Urkunde als Grundschuld-
brief. Die Vorschrift des Artikel 192

Abs. 2 findet entsprechende Anwend-
ung ).

Durch Landesgesetz kann bestimmt
werden, daß eine zu der im Abs. 1

bezeichneten Zeit bestehende Grund-
schuld als eine Hypothek, für welche
die Ertheilung des Hypothekenbriefs
nicht ausgeschlossen ist, oder als
Sicherungshypothek gelten soll und
daß eine über die Grundschuld er-

theilte Urkunde als Hypothekenbrief

gelten soll.

Artikel 196.

Durch Landesgesetz kann bestimmt

1) Vgl. BGB. § 1184. Hiezu s. auch G. 194.
2) s. oben G. 60 mit Anm. 1 S. 418, betr. Familienfideikommisse u. s. w.

3) Vgl. BGB. §§ 1191 ff.
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werden, daß auf ein an einem Grund-

stücke bestehendes vererbliches und
übertragbares Nutzungsrecht die sich
auf Grundstücke beziehenden Vor-

solchen Rechtes die für den Erwerb
des Eigenthums an einem Grund-

stücke geltenden Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwend-
ung finden ).

Artikel 197.

In Kraft bleiben die landesgesetz-
lichen Vorschriften, nach welchen in
Ansehung solcher Grundstücke, bezüg-
lich deren zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein
nicht unter den Artikel 63 fallendes

bäuerliches Nutzungsrecht besteht,
nach der Beendigung des Nutzungs-
rechts ein Recht gleicher Art neu be-
gründet werden kann und der Guts-

herr zu der Begründung verpflich-
tet ist ).

Artikel 198.

Die Gültigkeit einer vor dem

Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs geschlossenen Ehe ) bestimmt

Eine nach den bisherigen Gesetzen
nichtige oder ungültige Ehe ist als
von Anfang an gültig anzusehen,

wenn die Ehegatten zur Zeit des In-
schriften und auf den Erwerb eines krafttretens des Bürgerlichen Gesetz-

buchs noch als Ehegatten mit einan-
der leben und der Grund, auf dem

die Nichtigkeit oder die Ungültigkeit
beruht, nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs die Nichtig-
keit oder die Anfechtbarkeit der Ehe

nicht zur Folge haben oder diese
Wirkung verloren haben würde. Die
für die Anfechtung im Bürgerlichen
Gesetzbuche bestimmte Frist beginnt
nicht vor dem Inkrafttreten des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs.

Die nach den bisherigen Gesetzen
erfolgte Ungültigkeitserklärung einer
Ehe steht der Nichtigkeitserklärung
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche
gleich ).

Artikel 199.

Die persönlichen Rechtsbezieh-
ungen der Ehegatten zu einander ),
insbesondere die gegenseitige Unter-
haltspflicht),bestimmen sich auch
für die zur Zeit des Inkrafttretens

sich nach den bisherigen Gesetzen. des Bürgerlichen Gesetzbuchs beste-
——

1) Dieser Art., der dem Art. 115 des ElL. entspricht, bezieht sich auf Emphy-=
teusis, Erbzinsrecht, Erbpachtrecht, verschiedene Arten des sog. Untereigenthums
oder Nutzungseigenthums, und hat zur Folge, daß, wenn die Landesgesetzgebung
die ihr zugestandene Bestimmung trifft, auf solche Rechte auch sonstige für Grund-
stücke geltende Vorschriften z. B. in Bezug auf das eheliche Güterrecht, die elter-
liche Gewalt, die Vormundschaft, angewandt werden müssen, s. Motive zu ElL.
Einf.G.S. 276, 277 (Prinzip der Verliegenschaftung).

2) Also auch das Verbot des „Legens der Bauern“, s. Stobbe, D. Pri-
vatrecht § 84 Anm. 8 und 9 u. § 129 bei Anm. 8 (Bd. II 2 Aufl. S. 90, 494).

3) S. oben §§ 1303 ff.
4) § 1323.
5) §§ 1358 ff.
6) §§ 1360 ff.

Gareis, Bürgerliches Gesetzbuch. 29
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henden Ehen nach bessen Vor-
schriften.

Artikel 200 ).

Für den Güterstand einer zur

Zeit des Inkrafttretens des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bestehenden Ehe

Bürgerlichen Gesetzbuchs an nach
dessen Vorschriften.

Hat sich ein Ehegatte vor dem
Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge.
setzbuchs einer Verfehlung der in
den §§ 1566 bis 1568 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs bezeichneten Art
schuldig gemacht, so kann auf Scheid-

bleiben die bisherigen Gesetze maß- ung oder auf Aufhebung der ehe-

gebend. Dies gilt insbesondere auch
von den Vorschriften über die erb-

rechtlichen Wirkungen des Güter-
standes und von den Vorschriften

der französischen und der badischen
Gesetze über das Verfahren bei Ver-
mögensabsonderungen unter Ehe-

gatten.

Eine nach den Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässige
Regelung des Güterstandes kann
durch Ehevertrag auch dann getroffen
werden, wenn nach den bisherigen

Gesetzen ein Ehevertrag unzulässig
sein würde ).

Soweit die Ehefrau nach den für
den bisherigen Güterstand maß-
gebenden Gesetzen in Folge des
Güterstandes oder der Ehe in der

Geschäftsfähigkeit beschränkt ist,
bleibt diese Beschränkung in Kraft,
solange der bisherige Güterstand be-
steht.

Artikel 201.

Die Scheidung und die Aufheb.
ung der ehelichen Gemeinschaft er-

folgen9)von dem Inkrafttreten des

1) Anm. 2, 3 S. 231.

lichen Gemeinschaft 5) nur erkannt

werden, wenn die Verfehlung auch
nach den bisherigen Gesetzen ein
Scheidungsgrund oder ein Trenn-
ungsgrund war.

Artikel 202.

Für die Wirkungen einer bestän-

digen oder zeitweiligen Trennung
von Tisch und Bett, auf welche vor

dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs erkannt worden ist,
bleiben die bisherigen Gesetze maß-
gebend. Dies gilt insbesondere
auch von den Vorschriften, nach denen
eine bis zu dem Tode eines der Ehe-

gatten fortbestehende Trennung in
allen oder einzelnen Beziehungen der
Auflösung der Ehe gleichsteht /).

Artikel 203.

Das Rechrsverhältniß zwischen
den Eltern und einem vor dem In-

krasttreten des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs geborenen ehelichen Kinde
bestimmt sich von dem Inkrafttreten
des Bürgerlichen Gesetzbuchs an

nach dessen Vorschriften. Dies gilt

2) Anm. zu §§ 1432, 1433, 1931 ff.
3) s. § 1575 mit Anm. und § 1576.
4) S. Anm. zu § 1575 und Gareis, Einführung S. 310, 311.
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insbesondere auch in Ansehung des
Vermögens, welches das Kind vor-

her erworben hat .

Artikel 204.

Ist der Vater oder die Mutter

zur Zeit des Inkrafttretens des
Bürgerlichen Gesetzbuchs in der

Sorge für die Person oder für das
Vermögen des Kindes durch eine An-

ordnung der zuständigen Behörde
beschränkt, so bleibt die Beschränk-
ung in Kraft. Das Vormundschafts-

gericht kann die Anordnung nach
§ 1671 des Bilrgerlichen Gesetz-
buchs aufheben ).

Ist dem Vater oder der Mutter

die Nutznießung an dem Vermögen

des Kindes durch Anordnung der zu-

ständigen Behörde entzogen, so hat
das Vormundschaftsgericht die An-

ordnung auf Antrag aufzuheben, es
sei denn, daß die Entziehung der
Nutznießung nach § 1666 Abs. 2
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gerecht-
fertigt ist.

Artikel 205.

Hat der Vater vor dem Inkraft-

treten des Bürgerlichen Gesetzbuchs
auf Grund der bisherigen Gesetze
die Mutter von der Vormundschaft

über das Kind ausgeschlossen oder
der Mutter einen Beistand zuge-

ordnet, so gilt die Anordnung des
Vaters von dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuchs an als

Anordnung der Bestellung eines
Beistandes für die Mutter im Sinne

des Bürgerlichen Gesetzbuchs ).

Artikel 206.

Ist auf Grund der bisherigen
Gesetze eine Ehe geschieden oderin
Folge der Todeserklärung eines der

Ehegatten aufgelöst oder ist auf
Trennung der Ehegatten von Tisch
und Bett erkannt worden, so be-

stimmen sich das Recht und die Pflicht
der Eltern, für die Person der gemein-
schaftlichen Kinder zu sorgen, nach

den bisherigen Gesetzen; die Vor-

1 schriften des § 1635 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 und des § 1636 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs finden jedoch An-
wendung ).

Artikel 207.

Inwieweit die Kinder aus einer

vor dem Inkrafttreten des Bürger-

lichen Gesetzbuchs geschlossenen nich-
tigen oder ungültigen Ehe als ehe-
liche Kinder anzusehen sind und in-

wieweit der Vater und die Mutter

die Pflichten und Rechte ehelicher
Eltern haben, bestimmt sich nach den
bisherigen Gesetzen ).

Artikel 208.

Die rechtliche Stellung eines vor

dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs geborenen unehelichen
Kindes bestimmt sich von dem In-

1) Zu §§ 1591 ff., 1616 ff., 1626 ff.
2) S. oben BGB. §§ 1627, 1666, 1670.
3) Vgl. BGB. §§ 1687 ff.
4 6 l. BGB. § 1616 ff.,
60) - BGB. §§ 1699 ff.

§ 1634 ff.

29*
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krafttreten des Bürgerlichen Gesetz-
buchs an nach dessen Vorschriften;
für die Erforschung der Vaterschaft,

Artikel 210.

Auf eine zur Zeit des Inkraft-
für das Recht des Kindes, den Fa-
miliennamen des Vaters zu führen,

sowie für die Unterhaltspflicht des

tretens des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bestehende Vormundschaft

Vaters bleiben jedoch die bisherigen

Gesetze maßgebend ).

Inwieweit einem vor demIn-
krafttreten des Bürgerlichen Gesetz=
buchs außerehelich erzeugten Kinde
aus einem besonderen Grunde, ins-

In- körperlichen Gebrechens angeordnet,

oder Pflegschaft finden von dieser
Zeit an die Vorschriften des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs Anwendung ).
Ist die Vormundschaft wegen eines

so gilt sie als eine nach§ 1910
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-

besondere wegen Erzeugung im

Brautstande, die rechtliche Stellung
eines ehelichen Kindes zukommt und

inwieweit der Vater und die Mutter
eines solchen Kindes die Pflichten
und Rechte ehelicher Eltern haben,
bestimmt sich nach den bisherigen
Gesegen ).

Die Vorschriften des Abs. 1 gel-
len auch für ein nach den französi-
schen oder den badischen Gesetzen
anerkanntes Kind.

Artikel 209.

Inwieweit ein vor dem Inkraft-
treten des Bürgerlichen Gesetzbuchs
legitimirtes)oder an Kindesstatt
angenommenes ) Kind die rechtliche
Stellung eines ehelichen Kindes
hat und inwieweit der Vater und

die Mutter die Pflichten und Rechte

chelicher Eltern haben, bestimmt

glieder.

buchs angeordnete Pflegschaft. Ist
die Vormundschaft wegen Geistes-

schwäche angeordnet, ohne daß eine
Entmündigung erfolgt ist, so gilt

die als eine nach § 1910 Abs. 2

des Bürgerlichen Gesetzbuchs für
die Vermögensangelegenheiten des

Geistesschwachen angeordnete Pfleg-
schaft.

Die bisherigen Vormünder und
Pfleger bleiben im Amte. Das

Gleiche gilt im Geltungsbereiche
der preußischen Vormundschafts-
ordnung vom 5. Juli 1875 für
den Familienrath und dessen Mit-

Ein Gegenvormund ist zu
entlassen, wenn nach den Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs
ein Gegenvormund nicht zu bestel-
len sein würde ).

Artikel 211.

Die nach den französischen oder
den badischen Gesetzen für einen

sich nach den bisherigen Gesetzen.

1) Vgl. BGB. §§ 1705 ff.
2) dit BGB. § 1300.
3) BGB. §§ 119 f
4) BGB.§§ 1741 ff.
5) BGB. §§ 1773 ff., 1909 ff.
6) Zu §§ 1792, 1852.

Geistesschwachen angeordnete Be-
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stellung eines Beistandes verliert
mit dem Ablaufe von sechs Monaten

nach dem Jukrafttreten des Bürger-
lichen Gesetzbuchs ihre Wirkung.

Artikel 212.

In Kraft bleiben die landesge-
setzlichen Vorschriften, nach welchen
gewisse Werthpapiere zur Anlegung
von Mündelgeld für geeignet erklärt

sind).

Artikel 213.

Für die erbrechtlichen Verhält-
nisse bleiben, wenn der Erblasser
vor dem Inkrafttreten des Bürger-

lichen Gesetzbuchs gestorben ist, die
bisherigen Gesetze maßgebend. Dies

gilt insbesondere auch von den b
Vorschriften über das erbschaftliche

Liquidationsverfahren ).

Artikel 214.

Die vor dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgte
Errichtung oder Aufhebung einer
Verfügung von Todeswegen wird
nach den bisherigen Gesetzen be--
urtheilt, auch wenn der Erblasser

nach dem Inkrafttreten des Bürger-
lichen Gesetzbuchs stirbt.

Das Gleiche giltfürdieBindung
des Erblassers bei einem Erbver-

trag oder einem gemeinschaftlichen
Testamente, sofern der Erbvertrag

oder das Testament vor dem Inkraft-

treten des Bürgerlichen Gesetzbuchs

errichtet worden ist ).

Artikel 215.

Wer vor dem Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuchs die Fähig-
keit zur Errichtung einer Verfügung
von Todeswegen erlangt und eine

solche Verfügung errichtet hat, behält
die Fähigkeit, auch wenn er das nach

dem Bürgerlichen Gesetzbuch erfor-
derliche Alter noch nicht erreicht hat.

Die Vorschriften des § 2230 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs finden auf
ein Testament Anwendung, das ein

nach dem Inkrafttreten des Bürger-
lichen Gesetzbuchs gestorbener Erb-
lasser vor diesem Zeitpunkt errichtet

hat ).

Artikel 216.

Die landesgesetzlichen Vorschrif-
ten, nach welchen Mitglieder gewisser
ritterschaftlicher Familien bei der
Ordnung der Erbfolge in ihren Nach.

laß durch das Pflichttheilsrecht nicht
beschränk find, bleiben in Ansehung

derjenigen FamilieninKraft, welchen
dieses Recht zur Zeit des Inkraft-
tretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zusteht ).

Artikel 217.

Die vor dem Inkrafttreten des

1) Zu §§ 1896 Anm. 4, 1909 Anm. 2, 3.
2) Zu  § 1807.

a) §§ 1922 ff., 1967 ff.
4 §§ 2229 ff., 2265 ff., 2274 ff.
5) § 2230 Anm. 1.

6) Vgl. die Anm. zu § 2303, Anm. 1, S. 379.
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Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgte
Errichtung eines Erbverzichtsver-
trags sowie die Wirkungen eines
solchen Vertrags bestimmen sich nach
den bisherigen Gesetzen ).

Das Gleiche gilt von einem vor

dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs geschlossenen Vertrage,

aufgehoben worden ist ).

Artikel 218.

Soweit nach den Vorschriften
dieses Abschnitts) die bisherigen
Landesgesetze maßgebend bleiben,
können sie nach dem Inkrafttreten
des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch

Landesgesetz auch geändert werden.

durch den ein Erbverzichtsvertrag

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und
beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 18. August 1896.

(L. S.)

1) BGB.§2346 ff.
2) BGB.  § 2351.

Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

3) nämlich des IV. Abschnittes („Uebergangsvorschriften") s. Anm. 3 S. 439.
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